
Das Parlament als Streitschlichter?
Geplantes Gesetz: Beiräte können Konflikte künftig in die Bürgerschaft bringen /

Kritiker fürchten Stillstand
Von Michael Brandt

Bremen. Die politischen Entscheidungswe-
ge in der Stadt könnten demnächst kom-
plett umgekrempelt werden. Die 22 Beirä-
te – bisher eher stumpfe Schwerter im
Kampf für Stadtteilbelange – werden mas-
siv aufgewertet. Das ist einem aktuellen
Papier aus dem Rathaus zu entnehmen.
Alle Konflikte sollen künftig in der Bür-
gerschaft ausgetragen werden, wenn das
vom Beirat gefordert wird. Kritiker fürch-
ten Chaos und Blockade.

„Mehr Bürgernähe“: Das ist die Über-
schrift, unter der in der Senatskanzlei seit
vielen Monaten ein neues Beirätegesetz
gestrickt wird. Der Auftrag wurde so auch
im rotgrünen Koalitionsvertrag festgehal-
ten. Dort ist von der Stärkung der lokalen
Demokratie die Rede. Wie wichtig die Stadt
die Sache nimmt, ist zudem auf der Inter-
netseite www.bremen.de nachzulesen: „Kom-
munalpolitik geht alle an. Für eine funktio-
nierende örtliche Gemeinschaft ist Mitma-
chen ebenso wichtig wie sachliche Kritik.“

Die Beiräte erhalten deutlich mehr Befug-
nisse. Sie müssen in mehr Angelegenheiten
gehört werden, und sie erhalten praktisch
in allen Dingen, die den Ortsteil betreffen,
Mitsprache- und Entscheidungsrechte. Das
reicht inhaltlich von sozialen Programmen
der Jugendarbeit bis hin zum Denkmal-
schutz. Zentraler Satz im Entwurf: „Der
Beirat entscheidet über die Verwendung von
stadtteilbezogenen Mitteln in den Einzelplä-
nen der Ressorts.“ In Kurzform: Was vor
Ort passiert, bestimmen auch die Politiker
vor Ort.

Allerdings scheint die kommende Geset-
zesnovelle zum Problemfall zu werden. Erst
vor wenigen Tagen haben die Staatsräte

über den Paragrafen gebrütet. Sogar ver-
fassungsrechtliche Bedenken wurden geäu-
ßert. Offen mag aber niemand das Wort er-
heben, anscheinend, um keinen Sturm der
Entrüstung aus allen Ortsteilen zu ernten.
Hinter vorgehaltener Hand lautet die War-
nung jedoch eindringlich: „Hier wird tota-
ler Stillstand produziert. Am Ende sind alle
unzufrieden, und das nennt sich dann Bür-
gerbeteiligung. Aber alle haben Angst, den
Mund aufzumachen.“

Paragraf 11 sorgt in einigen Behörden
inoffiziell für Stirnrunzeln. Da geht es dar-
um, in Streitfällen eine Einigung zwischen
Beirat und Verwaltung herzustellen. Wenn
zum Beispiel ein öffentliches Gebäude ver-
mietet werden soll, wenn eine Einrichtung
der Drogenhilfe geplant wird oder die Poli-
zeiwache die Öffnungszeiten ändert. Im
Kern haben die Beiräte dann die Gelegen-
heit, jeden Konfliktfall erst durch die De-
putation und dann durch die Stadtbürger-
schaft entscheiden zu lassen. Je nach Um-
fang der Tagesordnung fürchten Kenner der
Materie, könnte schnell ein halbes Jahr ver-
gehen, bis eine Entscheidung fällt. Die Ar-
beitsunterlagen lassen indes keinen Zweifel
an der Zielrichtung der Novelle: Die Res-
sortverwaltungen werden „die alleinigen
Entscheidungskompetenzen verlieren.“

Als sperrig und kaum handhabbar wer-
den seitens der Verwaltung die Planungs-
konferenzen eingestuft. Alle Ressorts sol-
len auf einer gemeinsamen Konferenz mit
dem Beirat vorstellen, welche Vorhaben sie
in den kommenden Monaten im betreffen-
den Ortsteil geplant haben. Macht übers
Stadtgebiet verteilt 22 Konferenzen am Jah-
resanfang. Fazit eines Beteiligten zum jetzt
vorliegenden Gesamtprojekt: „Unklare Ent-
scheidungswege, unklare Zuständigkeiten,

Dauer-Konflikte.“
Seit Beginn der Legislaturperiode ist nicht

mehr die Innenbehörde, sondern die Senats-
kanzlei zuständig für Ortsämter und Beirä-
te. Verantwortlich für die Weiterentwick-
lung der Beiratsrechte ist im Rathaus der
frühere Vegesacker Ortsamtsleiter Reiner
Kammeyer. Die Stärkung der Beiratsrechte
wird praktisch seit dem Regierungswech-
sel diskutiert. Eine erste Variante des Ge-
setzes war im vergangenen Sommer den
Beiräten vorgestellt worden.

Die Senatskanzlei teilt die Kritik am neu-
en Gesetz nicht. „Die Annahme, dass sich
Verfahren durch eine stärkere Beteiligung
der Beiräte verzögern könnten, ist nicht
richtig“, sagt Kammeyer. Er hält es höch-
stens für denkbar, dass in Einzelfällen Ver-
schiebungen um einen Monat eintreten.
Bisher habe es auch eine sogenannte Ein-
vernehmensregelung gegeben, bei der im
Konfliktfall allerdings die zuständige Depu-
tation angerufen werden konnte.

Der Referatsleiter ist sogar überzeugt,
dass das neue Beirätegesetz zum Beispiel
bei Entscheidungen über Baugenehmigun-
gen für eine Beschleunigung sorgen kann.
„Es wird eine Reihe von neuen Regelungen
geben, bei denen die Beiräte selbst entschei-
den können. Diese Entscheidungen sind
dann für die Behörden bindend.“

Laut Reiner Kammeyer soll sich Ende Juli
der Senat mit dem neuen Beirätegesetz be-
schäftigen. Nach der Sommerpause wird
dann die Stadtbürgerschaft den Gesetzent-
wurf auf den Tisch bekommen. Ehe aber
endgültig entschieden wird, sollen Kammey-
er zufolge die Beiräte und weitere wichtige
Institutionen in die Beratungen eingebun-
den werden.
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